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Beschluss über die 2. Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde 
Kalkhorst über die Erhebung von Benutzungsentgelt für gemeinde-
eigene Einrichtungen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalk-
horst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Die Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst über die Erhebung von Benutzungsentgelt für 
gemeindeeigene Einrichtungen ist vom 10. Dezember 2013. Des Weiteren besteht eine 1. 
Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst über die Erhebung von Benutzungs-
entgelt für gemeindeeigene Einrichtungen vom 10. Dezember 2013.
Da es für die Nutzung des Kulturhauses Warnkenhagen keine entsprechende Entgeltbefrei-
ung bzw. Entgeltminderung gibt, wird empfohlen, dies über eine 2. Änderung der Entgeltord-
nung aufzunehmen.
Ein entsprechender Entwurf ist der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, die anliegende 2. Änderung 
der Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst über die Erhebung von Benutzungsentgelt für 
gemeindeeigene Einrichtungen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Anlage 1 – Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst über die Erhebung von Benutzungsent-
gelt für gemeindeeigene Einrichtungen 
Anlage 2 - Entwurf der 2. Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst über die 
Erhebung von Benutzungsentgelt für gemeindeeigene Einrichtungen

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung







2. Änderung  der Entgeltordnung der Gemeinde Kalkhorst

über die Erhebung von Benutzungsentgelt für gemeindeeigenen Einrichtungen

Vom ……………..

Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Kalkhorst am 05. November 
2015  wird folgende 2. Änderung der oben genannten Entgeltordnung erlassen:

3. Entgeltbefreiung / Entgeltminderung wird wie folgt neu gefasst:

3.2 Gemeinnützige Vereine haben für die Nutzung des Kulturhauses Kalkhorst 
und des Kulturhauses Warnkenhagen ein Entgelt in Höhe von 45,00 Euro zu 
bezahlen.

7. Inkrafttreten

Die 2. Änderung der oben genannten Entgeltordnung tritt am Tage nach der 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in Kraft.

Kalkhorst, 07. November 2015

_________________
D. Neick
Bürgermeister        (Siegel)
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